


JUS PUBLICUM
Beiträge zum Öffentlichen Recht

Band 183





Kay Windthorst

Der verwaltungsgerichtliche 
einstweilige Rechtsschutz

Zugleich eine Untersuchung des Erkenntnis- und
Steuerungspotenzials der Rechtsdogmatik

Mohr Siebeck



Kay Windthorst, geboren in Heidelberg; Erstes und Zweites Juristisches Staatsexamen in
München; 1997 Promotion an der LMU München bei Prof. Dr. Peter Lerche; Thema der
Dissertation: „Der Universaldienst im Bereich der Telekommunikation“; Wissenschaftlicher
Assistent von Prof. Dr. Michael Sachs an der Universität Potsdam und der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf; 2002 Beginn der Habilitation aufgrund eines Stipendiums der DfG;
Sommersemester 2008 Habilitation an der Universität zu Köln; Venia legendi für Staats- und
Verwaltungsrecht, Telekommunikationsrecht, Europarecht, Rechtsvergleichung, Rechtstheo-
rie und Sozialrecht; Wintersemester 2008/09 und Sommersemester 2009 Vertretung des Lehr-
stuhls für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre an der Universität zu Köln.

ISBN 978-3-16-149828-2
ISSN 0941-0503 (Jus Publicum)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-ub.de abrufbar.

© 2009 Mohr Siebeck Tübingen.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Textservice Zink in Schwarzach aus der Garamond-Antiqua belichtet, von
Gulde-Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buch-
binderei Spinner in Ottersweier gebunden.

e-ISBN PDF 978-3-16-151264-3



„Symphonie bedeutet mir, mit allen Mitteln
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Vorwort

Der verwaltungsgerichtliche einstweilige Rechtsschutz ist wegen seiner wissen-
schaftlichen und praktischen Bedeutung ein reizvolles, aber auch gefährliches
Gewässer, weil die Gefahr droht, im Strudel der Einzelprobleme unterzugehen.
Um dies zu verhindern, muss zunächst das Ziel der Erkundung festgelegt wer-
den: Die Verbesserung der Transparenz und Berechenbarkeit der Gewährung
dieses Rechtsschutzes und damit letztlich der Rechtssicherheit angesichts einer
kaum mehr übersehbaren Flut von Judikaten. Das Erreichen dieses Ziels wird
durch verschiedene rechtliche und tatsächliche Bedingungen erschwert. Dies
sind insbesondere die unzureichenden gesetzlichen Vorgaben, der unklare Ein-
fluss des als Garantie effektiven Rechtsschutzes verstandenen Art. 19 Abs. 4 GG,
die Einwirkungen des Gemeinschaftsrechts im Zuge der Europäisierung und
nicht zuletzt der Zeitdruck, unter dem der Richter bei der Entscheidungsfindung
häufig steht.

Zur Kompensation der normativen Defizite, etwa in Bezug auf den Maßstab
der Aussetzungsentscheidung, hat die Rechtsprechung eine Fülle von Kriterien
und Leitsätzen entwickelt. Der erhoffte Stabilisierungseffekt blieb indes bislang
aus, was vor allem daran liegt, dass die Implementierung der inhaltlich häufig di-
vergierenden Vorschläge in den gerichtlichen Entscheidungsprozess weitgehend
im Dunkeln liegt. Die Erforschung dieses Mechanismus liefert jedoch den
Schlüssel für mehr Kontinuität und bessere Vorhersehbarkeit (nicht nur) von Eil-
entscheidungen. Sie sind das Ergebnis eines komplexen Vorgangs, der durch ver-
schiedene Faktoren gesteuert wird. Ein wesentliches Anliegen der Arbeit besteht
darin, den Einfluss dieser Elemente auf den einstweiligen Rechtsschutz durch
Verwaltungsgerichte aufzuzeigen. Im Kern geht es darum, die Steuerungsdiskus-
sion, die im Verwaltungsrecht seit Längerem geführt wird, im Verwaltungspro-
zessrecht aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Als methodischer Ansatz dient
dabei die Rechtsdogmatik, deren Erkenntnis- und Steuerungspotenzial auch und
gerade für dieses Referenzgebiet freigelegt wird. Dahinter steht das grundsätzli-
che Bestreben, rechtswissenschaftliche Lenkungsinstrumente zur Lösung prakti-
scher Rechtsprobleme nutzbar zu machen. Sofern dies zumindest partiell gelun-
gen ist, hat die Untersuchung ihr Hauptziel erreicht.

Bei Abfassung der Arbeit bin ich von verschiedenen Seiten unterstützt wor-
den. Mein Dank gilt zunächst Herrn Professor Dr. Michael Sachs, der mir als
Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl in Potsdam und in Düsseldorf die Vielschichtig-
keit, Strukturierung und Präzision wissenschaftlichen Denkens gezeigt hat.
Herrn Professor Dr. Wolfram Höfling danke ich für die zügige Erstellung des
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Zweitgutachtens. Wertvolle Hinweise gab mir Herr Rechtsanwalt Dr. Johannes
Wasmuth. Frau Adelheid Drotleff hat mir als Lektorin mit großer Sorgfalt bei
der Umsetzung des Manuskripts geholfen. Mehr als Dank schulde ich meiner
Frau Alina und meinen Eltern für ihre Hilfe und ihren Rückhalt. Ich widme die
Arbeit meinem kleinen Sohn David Alexander, der kurz nach ihrer Fertigstellung
geboren wurde.

München, im Oktober 2008 Kay Windthorst
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